Antrag auf Benützung der Schlierbachhalle Neuler

Verein:
     
Veranstaltung:
     
Veranstaltungsort:
Schlierbachhalle Neuler

Zeitraum der Hallenbelegung

(einschl. Proben, Auf- und Abbau):
     
Wir bitten um Überlassung der Schlierbachhalle entsprechend der uns bekannten Nutzungsordnung und der Entgeltregelung für die Benützung dieser Halle.

Erforderliche Räume:

Ja

Halle
1.
bei Faschingsveranstaltungen, Rockkonzerten, Discos, Tanzveranstaltungen 

sowie konzeptionell vergleichbare Veranstaltungen pauschal je Tag;
300,00 €
 FORMCHECKBOX 


Zuschlag für nicht abgedeckten Boden
100,00 €
 FORMCHECKBOX 

2.
bei Hochzeiten, privaten Feiern, bei Vereins-, gewerbliche sowie ähnliche

Veranstaltungen einschl. Tanzmöglichkeit ab 22.00 Uhr mit und ohne 

Eintrittsgeld je Tag
100,00 €
 FORMCHECKBOX 

3.
bei Veranstaltungen mit Konzertbestuhlung einschl. späterem Umbau mit 

und ohne Eintrittsgeld je Tag
60,00 €
 FORMCHECKBOX 

4.
bei Sport-, Vereins- und kulturellen Veranstaltungen, die bis 19.00 Uhr 

beendet sind je Tag;
40,00 €
 FORMCHECKBOX 


Zuschlag nach 19,00 Uhr je Stunde; max. bis zur Gebühr nach Ziff. 2
20,00 €
 FORMCHECKBOX 

Vereinszimmer
5.
(ohne besonderen Zuschlag für das Foyer) je Tag
35,00 €
 FORMCHECKBOX 

Zusätzliche Benutzungsentgelte
6.
große Küchenbenützung pauschal je Tag
60,00 €
 FORMCHECKBOX 

7.
Geschirrbruchpauschale bei


-
Veranstaltungen nach Ziffer 1
25,00 €
 FORMCHECKBOX 


-
alle sonstigen Veranstaltungen
15,00 €
 FORMCHECKBOX 


-
ausschließlich Nutzung des Vereinszimmers
5,00 €
 FORMCHECKBOX 

Zuzüglich zu den Sätzen nach Ziffer 1 – 7 wird jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben.

Ja

Bei Nutzung der Schlierbachhalle durch auswärtige Veranstalter wir auf die

unter den Ziffern 1 bis 6 festgesetzte Entgelte ein Zuschlag von 100 % erhoben
 FORMCHECKBOX 

Gleichzeitig beantragen wir eine Erlaubnis gem. § 12

Gaststättengesetz für die oben genannten Räume:
 FORMCHECKBOX 

Als gemeinnütziger Verein beantragen wir Versicherungsschutz im Rahmen
der von der Gemeinde abgeschlossenen WGV-Veranstalterhaftpflicht
samt Gruppenunfallversicherung:

Gesellige/kulturelle Hallenveranstaltungen und Fasching
15,00 €/Tag
Sportveranstaltungen
7,50 €/Tag
 FORMCHECKBOX 

Ferner Stellen wir Antrag auf Verkürzung der Sperrzeit (Polizeistundenverlängerung)

vom      ,       Uhr auf      ,       Uhr

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der in der Benutzungsordnung für die Schlierbachhalle enthaltenen Bestimmungen. Das Entgelt wird vom Unterzeichner vor Beginn der Veranstaltung an die Gemeindekasse Neuler (Kontonummer 5 344 000 bei der VR-Bank Ellwangen BLZ 614 910 10) überwiesen. Uns ist bekannt, dass den Anordnungen des Hausmeisters Folge zu leisten ist. Ferner sind wir auch darüber unterrichtet, dass hinsichtlich der Haftung die von der Benutzungsordnung vom 09. März 1984 getroffenen Regelungen gelten.

Neuler, den      
………………………………………………..

Unterschrift

